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RS OGH 1968/4/25 9Nds81/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1968

Norm

StPO §53

Rechtssatz

Das Gericht, dessen Zuständigkeit für mehrere zusammenhängende Strafsachen durch Zuvorkommen begründet ist,

bleibt auch dann zuständig, wenn der Grund, aus dem sich seine Zuständigkeit ergab, später wieder wegfällt.
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